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Glaubwürdigkeit der Schule schaden
Urteil des Bundesgerichts: Kündigung von Kantilehrer Markus Häni nach Coronademo war rechtens

Am 20. Februar 2021 fand in 
Wohlen eine grosse Demo gegen 
die Coronamassnahmen statt. 
Einer der Redner an der Kundge-
bung war der damalige 
Kantilehrer Markus Häni. Fünf 
Tage später erhielt er die Kündi-
gung. Zu Recht, wie jetzt das 
Bundesgericht urteilt.

Chregi Hansen

Mehr als vier Jahre nach dem Vorfall 
wurde jetzt der Schlussstrich gezogen. 
Wie schon das Verwaltungsgericht ka-
men auch die Richter in Luzern zum 
Schluss, dass die von der Kanti Wohlen 
ausgesprochene Kündigung rechtens 
war. Die Beschwerde des entlassenen 
Lehrers Markus Häni wurde abgewie-
sen und damit auch seine Forderung 
nach einer Entschädigung in der Höhe 
von vier Monatslöhnen.

Häni, der seit Februar 2006 an der 
Kantonsschule Wohlen arbeitete, er-
hielt am 25. Februar 2021 wegen 
«mangelhaften und unprofessionellen 
Verhaltens» die ordentliche Kündigung 
per 31. Juli 2021, dies unter gleichzeiti-
ger Freistellung. Fünf Tage zuvor war 
dieser an der Coronademo in Wohlen 
als Redner aufgetreten. Es war der be-
rühmte Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen brachte. Denn Häni wurde 
schon früher wegen seiner öffentlichen 
Aktivitäten gegen die Coronamassnah-
men gerügt und erhielt im September 
2020 eine Mahnung. Dies hinderte ihn 
nicht daran, sich weiter zu engagieren 
und öffentlich aufzutreten. 

Hätte es eine zweite Mahnung 
gebraucht?

Die Kündigung wurde sowohl von der 
Schlichtungskommission wie auch vom 
Verwaltungsgericht gestützt. Nun muss-
te sich also auch die öffentlich-rechtli-
che Abteilung des Bundesgerichts mit 
dem Fall befassen. Im Zentrum standen
vor allem zwei Aspekte. Erstens: Hat 
sich die Mahnung vom September 2020 
nur auf das Verhalten des Lehrers an 
der Schule bezogen und wäre also nach 
dem Auftritt an der Demo eine weitere 
Mahnung nötig gewesen? Und zweitens: 
Inwiefern geniessen auch öffentlich-
rechtliche Bedienstete den Schutz der 

Meinungsfreiheit? Und wie lässt sich 
diese mit der sogenannten Treuepflicht 
vereinbaren?

Das Bundesgericht nimmt in seinem 
Urteil in beiden Fällen eine klare Hal-
tung ein. Zwar seien bei der damaligen 
Mahnung öffentliche Auftritte nicht ex-
plizit thematisiert worden. Da darin 
aber auch die Teilnahme an illegalen 
Demos und Facebook-Einträge er-
wähnt wurden, sei es offensichtlich, 
dass es eben auch um öffentliche Auf-
tritte und Aktivitäten gegangen sei. 
Häni sei sich, so das Bundesgericht, si-
cher bewusst gewesen, was von ihm er-
wartet werde. Dies umso mehr, als der 
Rektor die Fernsehauftritte des Be-
schwerdeführers im Nachhinein je-
weils kritisiert habe, das Auftreten des 
Beschwerdeführers in der Öffentlich-
keit ein Dauerthema gewesen ist und 
Häni anlässlich seiner Rede an der Co-

ronademo selbst gesagt habe, er riskie-
re damit sicher seine Stelle. Von daher 
sei keine zweite Mahnung notwendig 
gewesen.

Für Lehrer hat  
die Meinungsfreiheit Grenzen

Auch zur Frage der Meinungsfreiheit 
äussern sich die Richter in Luzern. 
Zwar garantiert die Bundesverfassung 
jeder Person das Recht, ihre Meinung 
frei zu bilden und sie ungehindert zu 
äussern und zu verbreiten. Und auch 
öffentlich-rechtliche Bedienstete ge-
niessen den Schutz der Meinungsäus-
serungsfreiheit. Bei politischer Betäti-
gung und Kritik gebietet ihnen jedoch 
die Treuepflicht, sich insbesondere in 
der Art und Weise der Kritik eine ge-
wisse Zurückhaltung aufzuerlegen. So 
haben sie insbesondere die Interessen 

des Gemeinwesens zu wahren und dür-
fen das Vertrauen in den Staat nicht 
untergraben.

Fehlende Achtung 
vor der geltenden Rechtsordnung
In seiner Rede an der Demo in Wohlen 
habe Markus Häni diese gebotene 
Sachlichkeit und Zurückhaltung klar 
vermissen lassen. Die Richter zählen 
mehrere Passagen auf, um diese An-
sicht zu untermauern. Massgeblich ins 
Gewicht fielen für die Richter das öf-
fentliche Beleidigen demokratisch legi-
timierter Amtsträger des Bundes und 
die fehlende Achtung vor der geltenden 
Rechtsordnung. So hat er den damali-
gen Bundesrat Alain Berset als «Papa 
Berset» sowie als arrogant und krank 
bezeichnet und erklärt, es sei besser, 
einfach nicht mehr mitzumachen. So 

wie beispielsweise die Fasnächtler in 
Schwyz oder im Lötschental, die sich 
nicht an die Vorschriften gehalten ha-
ben und die man sich zum Vorbild neh-
men soll.

Häni habe mit seiner Rede den 
Grundsatz der strikten Trennung von 
privaten Ansichten und beruflichen 
Aufgaben verletzt, sei damit seiner 
Vorbildfunktion als Lehrer nicht ge-
recht geworden und habe dem Anse-
hen und der Glaubwürdigkeit seines 
Arbeitgebers geschadet. «Derartige
Äusserungen sind von einer Lehrper-
son mit prägender Vorbildfunktion für 
Jugendliche auch unter dem Gesichts-
punkt der Meinungsäusserungsfrei-
heit nicht hinzunehmen», heisst es im 
Urteil. Zudem habe er das Funktionie-
ren des Schulbetriebs gefährdet. Denn 
eine Schule bekomme Mühe, die gel-
tenden Schutzmassnahmen glaubwür-
dig umzusetzen, wenn einer ihrer Leh-
rer in der Öffentlichkeit ein derart 
kompromissloses Auftreten gegenüber
den behördlich angeordneten Mass-
nahmen demonstriere und gar dazu 
ermuntere, diese zu missachten. Der 
Beschwerdeführer habe seine Treue-
pflicht verletzt und eine Grenze über-
schritten, darum sei die Kündigung zu 
Recht erfolgt.

Keine Willkür feststellbar
Im Weiteren hält das Gericht fest, dass 
die Schule viel unternommen habe, um 
die Kündigung zu vermeiden. Trotz 
mehrerer Gespräche, den Hinweisen 
auf sein inakzeptables Verhalten und 
der drohenden Kündigung habe sich 
der Beschwerdeführer nicht an die 
Vorgaben gehalten. Auch einen befris-
teten, mit Auflagen versehenen (unbe-
zahlten) Urlaub habe er abgelehnt, 
ohne die Auflagen auch nur bespre-
chen zu wollen. Zudem habe er ange-
kündigt, seine umstrittene Rede zu 
wiederholen, wenn sich die Möglichkeit 
biete. Daher musste die Schule davon 
ausgehen, dass er sein nicht tolerierba-
res Verhalten fortsetzt und damit dem 
Ruf und der Glaubwürdigkeit der Schu-
le schadet. Eine Willkür, wie sie der 
Lehrer bemängelt, sei hier nicht fest-
stellbar. Alles in allem habe die Vorin-
stanz also richtig geurteilt und sei die 
Beschwerde abzuweisen. Die Gerichts-
kosten (1000 Franken) hat Markus 
Häni zu tragen.

Von den Kundgebungsteilnehmern erhielt Markus Häni für seine Rede viel Applaus, von der Schulleitung gab es 
hingegen die Kündigung. Zu Recht, wie das höchste Gericht entschieden hat. 

Mit Liebe zum Experiment
Kanti: Abschlussausstellung im neuen Kulturzentrum im alten Werkhof vom 27. April bis 8. Mai

Der alte Werkhof erfährt als 
Kulturzentrum eine Art Pre-
miere. Gezeigt werden 26 Werke 
aus dem Schwerpunktfach 
Bildnerisches Gestalten der 
Kantonsschule Wohlen. Alle 
Arbeiten befassen sich mit der 
Historie der Bleichi. 

In der 1897 erbauten Bleichi, wo frü-
her Stroh und Geflecht gebleicht und 
gefärbt wurden und später der Werk-
hof ein- und wieder auszog, entsteht 
das neue Kulturzentrum des Vereins 
für Kultur Wohlen. Noch sind längst 
nicht alle geplanten Arbeiten abge-
schlossen und bis erste Konzerte Publi-
kum anlocken werden, dürfte es Herbst 
werden. Und doch kommt es nun zum 
ersten Anlass des Vereins für Kultur in 
seiner neuen Location. Es handelt sich 
um eine Kollaboration mit der Kan-
tonsschule Wohlen.

Skurrile Plastik, Kurzfilm  
oder Live-Performance

26 Schülerinnen und Schüler des 
Schwerpunktfachs Bildnerisches Ge-
stalten haben sich in den vergangenen 
drei Monaten gestalterisch mit der Ge-
schichte der Bleichi befasst. Am Anfang 
der Arbeitsprozesse stand eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit der Histo-
rie des Gebäudes. Die Schülerinnen 
und Schüler erarbeiteten danach ihre 
eigene gestalterische Fragestellung, in-
dem sie den Spuren folgten, die sie am 
meisten interessierten.

Die eingeschlagenen Wege sind dabei 
so mannigfaltig wie die Schülerinnen 
und Schüler der beiden Klassen selbst. 
Ein Schüler hat sich mit jener Zeit be-
fasst, als die Bleichi als Entsorgungs-
stelle diente, und aus alten Fahrrädern 
eine skurrile Plastik geformt. Im gestal-
terischen Prozess stiess er dabei auf 
Fahrradplastiken von Gabriel Orozco 
oder Ai Weiwei. Eine andere Schülerin 
war fasziniert von der Anekdote, dass 
im Zweiten Weltkrieg und darüber hin-
aus Leute aus dem Dorf ihre Äpfel und 

Birnen in die Bleichi bringen durften,
um sie über den sehr warmen Kesseln 
trocknen zu lassen. Und so ist ein Kurz-
film mit und über Obst entstanden. 
Eine weitere Schülerin spürte den Ei-
genschaften sowie einstigen und heuti-
gen Verwendungen von Stroh nach: 
Frischgeborene Tiere kommen bei ih-
rer Geburt im Stall oft als Erstes mit 
Stroh in Kontakt. Stroh steht so für eine 
Umgebung, wo Neues geboren und Al-
tes zurückgelassen wird. Ausgehend 
von diesen Assoziationen entwickelte 

die Schülerin eine Live-Performance,
die im Rahmen der Vernissage aufge-
führt wird.

Entstanden sind unter der Beglei-
tung der Lehrpersonen Barbara Aabid, 
Denise Brändli, Lukas Leuenberger 
und Gaby Rey schliesslich individuelle, 
sehr liebevoll ausgearbeitete und aus-
drucksstarke Werke in den Bereichen 
Installation, Performance, Video, Foto-
grafie, Cyanotypie, dreidimensionales 
Gestalten, Malerei, (digitale) Zeichnung 
und Drucktechnik.

In den letzten zwei Jahren vor der 
Matur wird ein Schwerpunktfach ge-
wählt, das sechs Lektionen in der Wo-
che umfasst. Im Bildnerischen Gestal-
ten (SPF BiG) gesellen sich Schülerinnen 
und Schüler, die später eine Kunst-
hochschule absolvieren möchten, zu 
angehenden Ärztinnen, Architekten,
Psychologen, Meeresbiologinnen oder 
Lehrerinnen. 

Freude am Gestalten, Faszination an 
der Kreation, Interesse für Kultur und 
Kunst, Liebe zum Experiment mit offe-
nem Ausgang und der Wille, eigene 
Ideen zu verwirklichen, vereinen die 
beiden bunt gemischten Klassen. Die 
Schülerinnen und Schüler eignen sich 
neben diversen Gestaltungstechniken 
in den Bereichen visuelle Kommunika-
tion, dreidimensionales Gestalten, Film, 
Malerei und Zeichnung auch Wissen zu 
kultur- und kunsthistorischen Zusam-
menhängen an und lernen, die eigene 
Arbeit zu reflektieren.

Vernissage am kommenden
Freitag, 26. April

Zu welchen Ergebnissen die gestalteri-
sche Auseinandersetzung von ange-
henden Maturandinnen und Maturan-
den mit der bewegten Geschichte der 
Bleicherei geführt hat, kann in den 
zweieinhalb Wochen Ausstellungszeit 
(27. April bis 8. Mai) im neuen Kultur-
zentrum auf dem Bleichi-Areal besich-
tigt werden. Es erwartet die Besuche-
rinnen und Besucher ein buntes 
Potpourri an Wahrnehmungserzeug-
nissen. Die Vernissage findet am Frei-
tag, 26. April, 18.30 Uhr, statt.  

Der alte Werkhof steckt noch in der Umbauphase, aber nun entsteht Raum für die Ausstellungen der Kantonsschule. Bild: Archiv
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